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Zunächst allen hier ein gesundes neues Jahr und vielen Dank für die Beiträge.

Ja, ich denke auch, dass es von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich gehandhabt
wird und ich habe keine offiziellen Richtlinien für Sachsen bisher gefunden. Den
Hauptpersonalrat konnte ich bisher auch nicht sprechen. Nun denn, warte ich bis nächste
Woche und werd dann mal schauen.

Ich habe nur das Gefühl, dass das ein Bereich ist, den die Gewerkschaften mal genauer unter
die Lupe nehmen müssten. Die Antwort, die ich sonst bisher erhalten habe hieß, krankschreiben
lassen, wenns über die Kräfte geht, aber das will ja in der Regel keine Schwangere. Und die
Schulleitungen halten das mit der Fürsorgepflicht seeeeehr unterschiedlich aus meiner
Erfahrung!! (leider nach einer positiven nun auch eine eher negative Erfahrung und zwar nicht
nur auf meine Situation bezogen .....)
Ich möchte zumindest gerne arbeiten gehen, solange es geht und mit etwas Rücksichtnahme
sollte das ja auch kein Problem sein und eigentlich auch im Sinne einer jeden Schulleitung,
denn fällt ein Lehrer gänzlich für Wochen aus, hat diese ja ein weitaus größeres Problem.

Nun ja, in diesem Sinne, viele Grüße.

1https://www.lehrerforen.de/thread/28074-rechte-w%C3%A4hrend-schwangerschaft/?postID=228474#post228474
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